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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und  
Leistungen der PEES Ingenieurbüro für 
Elektroenergieanlagen GmbH 
 
Stand: 01.09.2014 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
1.1. Lieferungen und Leistungen (im Folgenden: Lieferungen) der 

PEES Ingenieurbüro für Elektroenergieanlagen GmbH (im 
Folgenden: Lieferer) erfolgen ausschließlich zu den 
Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und 
Leistungen der Elektroindustrie (im Folgenden: ZVEI-
Bedingungen), ergänzt durch diese Zusatzbedingungen (im 
Folgenden: Geschäftsbedingungen). 

 
1.2. Für den Umfang der Lieferungen sind die beiderseitigen, 

schriftlichen Erklärungen maßgeblich. Liegen solche nicht vor, 
so ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers oder, 
falls eine solche nicht erfolgt ist, der schriftliche Auftrag des 
Bestellers maßgebend. Vereinbarungen sowie Nebenabreden, 
auch seitens von Vertretern, bedürfen der schriftlichen 
Bestätigung des Lieferers. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Bestellers gelten nur insoweit als der Lieferer oder 
Leistende ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. 

 
1.3. Der Lieferer behält sich an Kostenvoranschlägen, Zeichnungen 

und anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) seine 
eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte 
uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach 
vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten zugänglich 
gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht 
erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzüglich 
zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten 
zugänglich gemacht werden, denen der Lieferer 
zulässigerweise Lieferungen übertragen hat. 

 
1.4. Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, 

Zeichnungen, Prospekte, Gewichts- und Maßangaben sind nur 
bindend, soweit sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
sind. 

 
1.5. Der Lieferer hält sich 90 Tage an seine Angebote gebunden, 

danach sind sie freibleibend. 
 
1.6. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller 

zumutbar sind. 
 
 
2. Preise und Zahlungsbedingungen 

 
2.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anders ergibt, 

gelten Preise des Lieferers in EURO ab Werk mit Verpackung 
zur Beförderung auf dem Landweg. Verpackungen für die 
Beförderung auf dem Luft- oder Seeweg werden gesondert in 
Rechnung gestellt. 

 
2.2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in der Preisen des 

Lieferers eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag 
der Rechnungslegung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. 

 
2.3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher 

Vereinbarung. 
 
2.4. Ergibt sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes, so ist 

der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab 
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in 
Zahlungsverzug, so ist der Lieferer berechtigt, Verzugszinsen i. 
H. v. 5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen 
Bundesbank p. a. zu fordern. Falls der Lieferer in der Lage ist, 
einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, ist dieser 
berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch 

berechtigt, dem Lieferer nachzuweisen, dass jenem als Folge 
des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer 
Schaden entstanden ist. 

 
2.5. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Lieferer über 

den Betrag verfügen kann. 
 
2.6. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine 

Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 
vom Lieferer anerkannt sind. Wegen bestrittener 
Gegenansprüche steht dem Besteller kein 
Zurückbehaltungsrecht zu. 

 
3. Eigentumsvorbehalt 
 
3.1.  Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben 

Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen 
den Besteller aus dem Vertrag zustehenden Ansprüche.  

 
3.2. Für die Dauer des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine 

Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die 
Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen 
Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass 
der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält 
oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden 
erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen 
erfüllt hat. 

 
3.3. Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen 

oder Eingriffe Dritter hat der Besteller dem Lieferer 
unverzüglich zu mitzuteilen. 

 
3.4. Bei Zahlungsverzug des Bestellers, ist der Lieferer nach 

erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten 
angemessenen Frist zur Leistung zum Rücktritt und zur 
Rücknahme berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über 
die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der 
Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. 

 
3.5. Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes 

durch den Besteller wird stets für den Lieferer vorgenommen. 
Wird der Liefergegenstand mit anderen, nicht im Eigentum des 
Lieferers stehenden Gegenständen untrennbar vermischt, so 
erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. 
Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen 
des Gleich wie für die Vorbehaltsware. 

 
 
4. Fristen für Lieferungen: Verzug 
 
4.1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den 

rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden 
Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, 
insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung der 
vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen 
Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese 
Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die 
Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn der Lieferer die 
Verzögerung zu vertreten hat. 

 
4.2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt, z.B. 

Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf ähnliche Ereignisse, 
z.B. Streik, Aussperrung, zurückzuführen, verlängern sich die 
Fristen angemessen. 

 
4.3. Kommt der Lieferer in Verzug, kann der Besteller - sofern er 

glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist 
- eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges 
von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Preises für 
den Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges 
nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte, es 
sei denn, dass höhere Kosten durch den Lieferer oder 
niedrigere Kosten durch den Besteller nachgewiesen werden. 
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4.4. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung 

der Lieferung und Schadensersatzansprüche statt der 
Leistung, die über die in Ziffer 4.3. genannten Grenzen 
hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch 
nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten Frist zur 
Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
zwingend gehaftet wird. Vom Vertrag kann der Besteller im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, 
soweit die Verzögerung der Lieferung vom Lieferer zu vertreten 
ist. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers 
ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

 
4.5. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferers 

innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen 
der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf 
der Lieferung besteht. 

 
4.6. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers 

um mehr als einen Monat nach Anzeige der 
Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden 
angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5% des Preises 
der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch 
insgesamt 5%, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder 
niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien 
unbenommen. 

 
 
5. Gefahrübergang 
 
5.1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf 

den Besteller über: 
 
a) bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum 

Versand gebracht oder abgeholt worden sind. Auf Wunsch und 
Kosten den Bestellers werden Lieferungen vom Lieferer gegen 
die üblichen Transportrisiken versichert; 

 
b) bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage am Tage der 

Übernahme in eigenen Betrieb oder, soweit vereinbart, nach 
Ingebrauchnahme oder Übergabe am Verwendungsort. 

 
5.2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die 

Durchführung der Aufstellung oder Montage, die Übernahme in 
eigenen Betrieb oder der Probebetrieb aus vom Besteller zu 
vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller aus 
sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die 
Gefahr auf den Besteller über. 

 
6. Entgegennahme 
 
Die Verweigerung der Entgegennahme von Lieferungen wegen 
unerheblicher Mängel durch den Besteller ist ausgeschlossen.  
 
7. Sachmängel 
 
7.1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des 

Lieferers unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu 
zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist - ohne 
Rücksicht auf die Betriebsdauer - einen Sachmangel 
aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs vorlag. 

 
7.2. Der Besteller ist verpflichtet, Sachmängel unter sofortiger 

Einstellung etwaiger Bearbeitung gegenüber dem Lieferer 
unverzüglich schriftlich zu rügen, spätestens innerhalb von 
sieben Tagen nach Eingang bzw. Übergabe der Ware. 
Ansonsten gilt § 377 HBG. 

 
7.3. Transportbedingt können sich Verbindungs- und 

Anschlussschrauben lösen, daher sind gemäß VDE 0660 Teil 
500 Kapitel 8 vor Inbetriebnahme der gelieferten Anlagen zu 
prüfen. 

 
7.4. Mängelrügen berechtigen den Besteller Zahlungen in einem 

Umfang zurückzuhalten, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der 
Besteller darf Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine 
Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung 
kein Zweifel bestehen kann. Erfolgt die Mängelrüge zu 
Unrecht, ist der Lieferer berechtigt, die ihm entstandenen 
Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen. 

 
7.5. Der Besteller hat dem Lieferer Gelegenheit zur Nacherfüllung 

innerhalb angemessener Frist zu gewähren. 
 
7.6. Mängelansprüche scheiden aus bei nur unerheblicher 

Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur 
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, natürlicher 
Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang 
infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 
übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder 
die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach 
dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind sowie bei nicht 
reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder 
von Dritten unsachgemäße Änderungen oder 
Instandhaltungsarbeiten vorgenommen, so scheiden für diese 
und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls 
Mängelansprüche aus. 

 
7.7. Der Lieferer behält sich technische Änderungen gegenüber 

den Angaben im Katalog vor. Die Angaben in diesem Katalog 
sind als Richtlinie gedacht. Die Angaben können jedoch nicht 
ohne weiteres und keinesfalls ohne Rücksprache mit dem 
Lieferer auf die Fälle übertragen werden, in welchen der 
Besteller diese Produkte einer aus dem Rahmen fallenden 
Beanspruchung aussetzt. 

 
7.8. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monaten, gerechnet ab 

dem Gefahrübergang. Diese Frist stellt eine Verjährungsfrist 
dar und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von 
Mangelfolgeschäden soweit keine Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung geltend gemacht werden. 

 
8. Haftung 
 
8.1. Soweit die Haftung des Lieferers ausgeschlossen oder 

beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 

 
8.2. Die Verjährung der Ansprüche aus Produzentenhaftung gem. § 

823 BGB richtet sich – gleichgültig gegen wen diese 
Ansprüche geltend gemacht werden – nach § 7.8. 

 
9. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
 
9.1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, 

bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 
sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Lieferers. Der 
Lieferer ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu 
klagen. 

 
9.2. Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem 

Vertrag gilt deutsches materielles Recht unter Ausschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 
den Internationalen Warenkauf (CISG). 
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Ergänzungsklausel - Erweiterter Eigentumsvorbehalt 
 
Stand: 01.01.2009 
 
Es wird folgender einfacher und erweiterter Eigentumsvorbehalt 
vereinbart: 
 
1. Bis zur Erfüllung sämtlicher gegen den Besteller aus dem 

Vertrag zustehenden Ansprüche verbleiben die Gegenstände 
der Lieferungen (Vorbehaltsware) im Eigentum des Lieferers. 
Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer 
zustehen, die Höhe aller gesicherten  Ansprüche um mehr als 
20% übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers 
einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. 

 
2. Für die Dauer des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine 

Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die 
Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen 
Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass 
der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält 
oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden 
erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen 
erfüllt hat. 

 
3.a) Im Fall der Veräußerung der Vorbehaltsware durch den 

Besteller, so tritt er bereits jetzt seine künftigen Forderungen 
aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen 
Nebenrechten - einschließlich etwaiger Saldoforderungen - 
sicherungshalber an den Lieferer ab, ohne dass es noch 
späterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die 
Vorbehaltungsware zusammen mit anderen Gegenständen 
weiter veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein 
Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller mit Vorrang 
vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der 
Gesamtpreisforderung an den Lieferer ab, der dem vom 
Lieferer in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware 
entspricht. Der Lieferer nimmt die Abtretung schon jetzt an. 

 
3.b) Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der 

Besteller dem Lieferer die zur Geltendmachung seiner Rechte 
gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 

 
3.c) Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der 

abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung 
befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten 
Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende 
Zahlungsunfähigkeit des Bestellers, ist der Lieferer berechtigt, 
die Einziehungsbefugnis des Bestellers zu widerrufen. 
Außerdem kann der Lieferer nach vorheriger Androhung unter 
Einhaltung einer angemessenen Frist die 
Sicherungsabtretung offen legen, die abgetretenen 
Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der 
Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber dem 
Kunden verlangen. 

 
4.a) Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu 

verarbeiten oder mit anderen Gegenständen zu vermischen 
oder zu verbinden. Die Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung (im Folgenden: Verarbeitung) erfolgt für den 
Lieferer. Der Besteller verwahrt die neue Sache für den 
Lieferer mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die 
neue Sache gilt als Vorbehaltsware. 

 
4.b) Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden 

Gegenständen steht dem Lieferer Miteigentum an der neuen 
Sache in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis 
des Wertes der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen 
(im Folgenden: verarbeiteten) Vorbehaltsware zum Wert der 
übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung 
ergibt. Sofern der Besteller Alleineigentum an der neuen 
Sache erwirbt, sind sich Lieferer und Besteller darüber einig, 
dass der Besteller dem Lieferer Miteigentum an der durch 

Verarbeitung entstandenen neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der verarbeiteten Vorbehaltsware zu der übrigen 
verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung einräumt. 

 
4.c) Für den Fall der Veräußerung der neuen Sache tritt der 

Besteller hiermit seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung 
gegen den Kunden mit allen Nebenrechten sicherungshalber 
an den Lieferer ab, ohne dass es noch  weiterer besonderer 
Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des 
Betrages, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Wert 
der verarbeiteten Vorbehaltsware entspricht. Der dem Lieferer 
abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen. 
Hinsichtlich der Einziehungsermächtigung sowie der 
Voraussetzungen Ihres Widerrufs gilt Nr. 3c) entsprechend. 
Der Lieferer nimmt die Abtretung schon jetzt an. 

 
4.d) Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken 

oder beweglichen Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer 
besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die 
ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen 
Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses 
des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu den übrigen 
verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an den 
Lieferer ab. Der Lieferer nimmt die Abtretung schon jetzt an. 

 
5. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen 

Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den 
Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen. 

 
6. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei 

Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach erfolglosem Ablauf einer 
dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung zum 
Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt; die gesetzlichen 
Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung 
bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. 

 
 
 


